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RS OGH 1990/10/23 5Ob87/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.10.1990

Norm

ABGB §833 D1

ABGB §839 B

Rechtssatz

Das Benützungsentgelt für gemeinsames Gut ist so zu berechnen, als ob der Miteigentümer Bestandnehmer des

seinen Anteil übersteigenden Teils der Sache wäre, es ist daher in einer solchen Höhe festzusetzen, die der

ortsüblichen, bestmöglichen Verwertung der gemeinschaftlichen Sache entspricht.
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5 Ob 87/90
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